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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Ruth 
Waldmann, Ruth Müller, Kathrin Sonnenholzner, 
Kathi Petersen, Horst Arnold, Inge Aures, Volkmar 
Halbleib, Natascha Kohnen, Dr. Simone Strohmayr, 
Margit Wild, Susann Biedefeld und Fraktion (SPD) 

Was macht die Staatsregierung gegen Pflegebe-
trug? 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, möglichst zeit-
nah und jedenfalls noch in der 17. Wahlperiode dem 
Ausschuss für Gesundheit und Pflege schriftlich und 
mündlich darüber zu berichten, wie sie den „10-Punk-
te-Plan zur Prävention und Bekämpfung von Abrech-
nungsbetrug in der Pflege“ der Arbeitsgemeinschaft 
der Kranken- und Pflegekassenverbände in Bayern 
(ARGE) vom Februar 2018 beurteilt und wie sie die 
Umsetzung des Plans zu unterstützen gedenkt.  

Dabei ist insbesondere auf folgende Fragen einzuge-
hen: 

1. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer vollständigen Meldung des 
in der Patientenversorgung eingesetzten Pflege-
personals von ambulanten Pflegediensten mit 
Name, Namenskürzel, Qualifikation, Rentenversi-
cherungsnummer und Beschäftigungsumfang? 
Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der 
Staatsregierung zur Umsetzung dieser Forderung 
notwendig, und wie welche Maßnahmen wird die 
Staatsregierung hierzu selbst ergreifen? 

2. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer Übermittlung der präzisen 
Anfangs- und Endzeiten der Leistungserbringung 
durch die Pflegedienste? Wird die Staatsregierung 
eine Bundesratsinitiative zur Änderung der ein-
schlägigen Vorschriften in den §§ 105 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch 
(XI) und 302 Abs. 1 Satz 2 ergreifen (bitte um Be-
gründung der Antwort)? 

3. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach verbesserten Prüfmöglichkeiten 
durch die Fehlverhaltensstellen der Kranken- und 
Pflegekassen und nach einer Mitwirkungspflicht 
der Versicherten? Wird die Staatsregierung eine 
Bundesratsinitiative zur Änderung der einschlägi-

gen Vorschriften in den §§ 132a Abs. 2 SGB V 
und 72 SGB XI ergreifen (bitte um Begründung 
der Antwort)? 

4. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer Abkopplung der Abrech-
nungsprüfung von einer Qualitätsprüfung und der 
Verpflichtung von Pflegebedürftigen, die dafür 
notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len? Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der 
Staatsregierung zur Umsetzung dieser Forderung 
notwendig, und wie welche Maßnahmen wird die 
Staatsregierung hierzu selbst ergreifen? 

5. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE, bei Auffälligkeiten in der Abrechnung 
eigenständige Prüfungen mittels unangemeldeter 
Hausbesuche bei Pflegebedürftigen durchführen 
zu können? Welche Maßnahmen sind nach An-
sicht der Staatsregierung zur Umsetzung dieser 
Forderung notwendig, und welche Maßnahmen 
wird die Staatsregierung hierzu selbst ergreifen? 

6. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer bundesweiten Präventions-
datenbank für verurteilte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Pflegediensten? Welche Maßnahmen 
sind nach Ansicht der Staatsregierung zur Umset-
zung dieser Forderung notwendig, und welche 
Maßnahmen wird die Staatsregierung hierzu 
selbst ergreifen? 

7. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach erweiterten Prüfmöglichkeiten bei 
der Zulassung ambulanter Pflegedienst, etwa 
durch ein erweitertes Führungszeugnis? Wird die 
Staatsregierung eine Bundesratsinitiative zur Än-
derung der einschlägigen Vorschriften in den 
§§ 197a Abs. 3a SGB V und 47a Abs. 2 SGB XI 
ergreifen (bitte um Begründung der Antwort)? 

8. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer Erweiterung der Möglichkei-
ten für Vertragsstrafen? Wird die Staatsregierung 
eine Bundesratsinitiative zur Änderung der ein-
schlägigen Vorschriften in den §§ 75 SGB XI und 
132a SGB V ergreifen (bitte um Begründung der 
Antwort)? 

9. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach der Einrichtung von „Schwer-
punkt-Ermittlungsbehörden“ mit der Spezifikation 
Betrug im Gesundheits- und Pflegebereich? Wel-
che Maßnahmen sind nach Ansicht der Staatsre-
gierung zur Umsetzung dieser Forderung notwen-
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dig, und welche Maßnahmen wird die Staatsregie-
rung hierzu selbst ergreifen? 

 

 

Begründung: 

Medienberichten zufolge erleiden die Kranken- und 
Pflegekassen durch gewerbsmäßigen Betrug bei der 
Erbringung von Pflegeleistungen einen Schaden von 
jährlich mindestens 1,25 Mrd. Euro. Geschädigt wer-
den zudem die Kommunen, die für die Sozialhilfeleis-
tung „Hilfe zur Pflege“ aufkommen müssen. Einem 
Bericht der europäischen Polizeibehörde Europol 
zufolge, ist das kriminelle Geschäft mit dem Pflegebe-
trug besonders lukrativ, weil es hohe Gewinne abwirft, 
das Entdeckungsrisiko gering ist und deutlich geringe-
re Strafen als in traditionellen Kriminalitätsfeldern wie 
dem Drogen- oder Menschenhandel verhängt werden. 
Regionale Schwerpunkte der Pflegekriminalität liegen 
Berichten zufolge in Bayern, Berlin und Niedersach-
sen. 

In einem aktuellen, vor dem Düsseldorfer Landgericht 
verhandelten Fall, wurde statt täglicher intensiver 
Betreuung durch Fachpersonal einmal in der Woche 
eine Putzkraft zum Saubermachen vorbeigeschickt. 
Statt tatsächlich teure Kompressionsstrümpfe zu 
wechseln, gab es für die Patientinnen und Patienten 
ein Taschengeld auf die Hand. Der Betrugsmecha-

nismus funktionierte deswegen so lange so gut, weil 
die Opfer oft Teil des Betrugs wurden. Patienten und 
Angehörige unterzeichneten die teuren Pflegenach-
weise und kassierten dafür mit: Manche bekamen 
Provisionen von bis zu 1.000 Euro, andere wurden mit 
Gratis-Pediküren gekauft, sogar zu Ausflügen wurde 
bei Stillschweigen eingeladen. Die komplizierten Re-
gelungen für die Abrechnung von Einzelleistungen der 
Pflege machen es den Tätern leicht. Staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungen werden oft eingestellt oder 
Anzeigen nur sehr schleppend verfolgt. 

Die mit den Pflegestärkungsgesetzen II und III erfolg-
ten gesetzlichen Änderungen, insbesondere die ver-
pflichtende Abrechnungsprüfung zum 01.10.2016 im 
Rahmen der Qualitätsprüfung durch den Medizini-
schen Dienst der Krankversicherung (MDK) und den 
Prüfdienst der privaten Krankenversicherung, waren 
ein erster Schritt in die richtige Richtung zur besseren 
Verfolgung von Fehlverhalten in der Pflege. Die baye-
rischen Kranken- und Pflegekassen haben zur effekti-
ven Bekämpfung von Abrechnungsbetrug bereits im 
Jahr 2016 die „Task Force Pflege“ gebildet. Im Febru-
ar 2017 hat die ARGE der bayerischen Kranken- und 
Pflegekassen ein Positionspapier mit Verbesserungs-
vorschlägen vorgelegt. Die Deutsche Stiftung Patien-
tenschutz hat vergleichbare Forderungen in einem 
Acht-Punkte-Plan zur Bekämpfung von Betrug in der 
Pflege vorgelegt .

 

 

 



Die Idee, den empfohlenen Anstellungsschlüssel an-
zuheben, ist grundsätzlich zu unterstützen. Aber wir 
FREIEN WÄHLER geben zu bedenken, dass wir Ge-
fahr laufen, die kommunale Ebene über Gebühr zu 
belasten, weil diese mehr Geld für das Personal aus-
geben soll.

Ich darf in diesem Zusammenhang auf ein anderes 
Konzept der FREIEN WÄHLER hinweisen, nämlich 
eine Sockelfinanzierung durch den Freistaat, die wir 
schon öfters gefordert haben. Das könnte eine zu-
sätzliche Verbesserung für die bayerischen Kitas und 
ihre Beschäftigten bringen. Durch eine Sockelfinan-
zierung könnten die Kitas in die Lage versetzt werden, 
den Verwaltungsaufwand, die Randzeitenbetreuung 
und die individuelle Familienbetreuung angemessen 
zu berücksichtigen. Das würde insbesondere kleinen 
Einrichtungen zugutekommen. Das halten wir FREI-
EN WÄHLER für ganz besonders wichtig.

Die Zielrichtung der SPD und der GRÜNEN ist richtig, 
aber für uns ist die Finanzierung noch fraglich, insbe-
sondere wenn es augenscheinlich um die Finanzie-
rung durch die kommunale Ebene geht, die Finanzie-
rungen, die auf die Kommunen abgewälzt werden. 
Deswegen können wir den Anträgen nicht zustimmen, 
sondern werden uns enthalten. Der Ansatz ist richtig, 
aber wir müssen ein Konzept finden, das die Kommu-
nen entlastet und nicht zusätzlich belastet. Wir müs-
sen natürlich auch für eine attraktivere Gestaltung des 
Erzieherberufs sorgen. Das ist auch in unserem Sinn. 
Wir FREIEN WÄHLER gehen das Konzept der besse-
ren Sockelfinanzierung an.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, die Redezeiten sind jetzt zu Ende. 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die War-
tezeit für die namentliche Abstimmung ist noch nicht 
erfüllt. Auch die einfache Abstimmung ist jetzt noch 
nicht möglich. Wir müssen diesen Punkt also zu-
nächst einmal zurückstellen. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 
17/21544, 17/21545, 17/21547, 17/21548, 17/21561 
und 17/21562 werden in die zuständigen federführen-
den Ausschüsse verwiesen.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Verena Osgyan u. a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Frauenfeindlich motivierte Kriminalität erfassen 
und bekämpfen (Drs. 17/18888) 

Ich eröffne die Aussprache und weise darauf hin, dass 
24 Minuten Redezeit vereinbart sind. Erste Rednerin 
ist die Kollegin Schulze.

Katharina Schulze (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Dank "#MeToo" weiß die 
ganze Welt, dass Schauspielerinnen am Set belästigt 
werden. Wer aber denkt, dass Frauenfeindlichkeit nur 
Filmstars oder Promis betrifft, liegt falsch. Ich weiß 
nicht, wer die "SZ" am Wochenende gelesen hat. Der 
längere Artikel "14 ungeschminkte Wahrheiten über 
Sexismus im Alltag" hat einen, wie ich finde, sprach-
los gemacht.

Kolleginnen und Kollegen, da hat man ein paar Bei-
spiele gefunden, bei denen einem richtiggehend 
schlecht wird: eine Supermarktkassiererin, die sich 
keine T-Shirts mit V-Ausschnitt mehr anzieht oder 
nicht mehr einen Blusenknopf geöffnet lässt, die Al-
tenpflegerin, die nicht nach ihrem Können, sondern 
anhand ihres Körpers beurteilt wird, und so weiter und 
so fort. Darüber hinaus kann sicher die eine oder an-
dere Frau berichten, wie sie online angegriffen wird, 
weil sie eine Meinung formuliert hat. Sie wird angegrif-
fen und beleidigt, nur weil sie eine Frau ist. Ich bin mir 
auch sicher, dass fast jede Frau die eine oder andere 
Situation kennt, in der Arbeit, daheim, auf der Straße, 
in der ein blöder Spruch, ein Angriff, eine Beleidigung 
kam aufgrund des Geschlechts. Das ist Frauenfeind-
lichkeit, und das passiert täglich in ganz Bayern. Egal, 
ob online oder offline, egal, ob auf dem Weg zur Ar-
beit, in der Schule oder abends beim Feiern, egal, ob 
körperliche Gewalt oder mündliche: Gewalt gegen 
Frauen hat System und ist kein privates Problem.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dank der "#MeToo"-Bewegung redet und streitet die 
Gesellschaft darüber, was geht und was nicht geht. 
Ich finde, jetzt liegt es an uns Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern, diese Grenzüberschreitungen 
gegen Frauen, die eindeutig über unsere Gesetze hi-
nausgehen, auch sichtbar zu machen. Frauenhass 
wurde viel zu lange als Ansammlung von Einzelfällen 
behandelt.

Deswegen stellen wir GRÜNEN heute den Antrag, 
Frauenfeindlichkeit in die polizeiliche Kriminalstatistik 
aufzunehmen und das Kriterium "Geschlecht" im Be-
reich der Hasskriminalität zu ergänzen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Ruth Waldmann, Ruth Müller u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/21548 

Was macht die Staatsregierung gegen Pflegebetrug? 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Ruth Waldmann 
Mitberichterstatter: Hermann Imhof 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Gesund-
heit und Pflege federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Verfassung, Recht und Parlamentsfragen hat den Dringlich-
keitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 80. Sitzung am 17. April 2018 beraten und e i n s t i m -
m i g  Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 93. Sitzung am 7. Juni 
2018 mitberaten und e i n s t im m ig  Zustimmung empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rin-
derspacher, Ruth Waldmann, Ruth Müller, Kathrin 
Sonnenholzner, Kathi Petersen, Horst Arnold, Inge 
Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Dr. 
Simone Strohmayr, Margit Wild, Susann Biedefeld 
und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/21548, 17/22828 

Was macht die Staatsregierung gegen Pflegebe-
trug? 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, möglichst zeit-
nah und jedenfalls noch in der 17. Wahlperiode dem 
Ausschuss für Gesundheit und Pflege schriftlich und 
mündlich darüber zu berichten, wie sie den „10-Punk-
te-Plan zur Prävention und Bekämpfung von Abrech-
nungsbetrug in der Pflege“ der Arbeitsgemeinschaft 
der Kranken- und Pflegekassenverbände in Bayern 
(ARGE) vom Februar 2018 beurteilt und wie sie die 
Umsetzung des Plans zu unterstützen gedenkt.  

Dabei ist insbesondere auf folgende Fragen einzuge-
hen: 

1. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer vollständigen Meldung des 
in der Patientenversorgung eingesetzten Pflege-
personals von ambulanten Pflegediensten mit 
Namen, Namenskürzel, Qualifikation, Rentenver-
sicherungsnummer und Beschäftigungsumfang? 
Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der 
Staatsregierung zur Umsetzung dieser Forderung 
notwendig, und welche Maßnahmen wird die 
Staatsregierung hierzu selbst ergreifen? 

2. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer Übermittlung der präzisen 
Anfangs- und Endzeiten der Leistungserbringung 
durch die Pflegedienste? Wird die Staatsregierung 
eine Bundesratsinitiative zur Änderung der ein-
schlägigen Vorschriften in den §§ 105 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch 
(XI) und 302 Abs. 1 Satz 2 ergreifen (Bitte um Be-
gründung der Antwort)? 

3. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach verbesserten Prüfmöglichkeiten 
durch die Fehlverhaltensstellen der Kranken- und 
Pflegekassen und nach einer Mitwirkungspflicht 
der Versicherten? Wird die Staatsregierung eine 
Bundesratsinitiative zur Änderung der einschlägi-
gen Vorschriften in den §§ 132a Abs. 2 SGB V 
und 72 SGB XI ergreifen (Bitte um Begründung 
der Antwort)? 

4. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer Abkopplung der Abrech-
nungsprüfung von einer Qualitätsprüfung und der 
Verpflichtung von Pflegebedürftigen, die dafür 
notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len? Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der 
Staatsregierung zur Umsetzung dieser Forderung 
notwendig, und wie welche Maßnahmen wird die 
Staatsregierung hierzu selbst ergreifen? 

5. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE, bei Auffälligkeiten in der Abrechnung 
eigenständige Prüfungen mittels unangemeldeter 
Hausbesuche bei Pflegebedürftigen durchführen 
zu können? Welche Maßnahmen sind nach An-
sicht der Staatsregierung zur Umsetzung dieser 
Forderung notwendig, und welche Maßnahmen 
wird die Staatsregierung hierzu selbst ergreifen? 

6. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer bundesweiten Präventions-
datenbank für verurteilte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Pflegediensten? Welche Maßnahmen 
sind nach Ansicht der Staatsregierung zur Umset-
zung dieser Forderung notwendig, und welche 
Maßnahmen wird die Staatsregierung hierzu 
selbst ergreifen? 

7. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach erweiterten Prüfmöglichkeiten bei 
der Zulassung ambulanter Pflegedienste, etwa 
durch ein erweitertes Führungszeugnis? Wird die 
Staatsregierung eine Bundesratsinitiative zur Än-
derung der einschlägigen Vorschriften in den 
§§ 197a Abs. 3a SGB V und 47a Abs. 2 SGB XI 
ergreifen (Bitte um Begründung der Antwort)? 

8. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach einer Erweiterung der Möglichkei-
ten für Vertragsstrafen? Wird die Staatsregierung 
eine Bundesratsinitiative zur Änderung der ein-
schlägigen Vorschriften in den §§ 75 SGB XI und 
132a SGB V ergreifen (Bitte um Begründung der 
Antwort)? 
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9. Wie beurteilt die Staatsregierung die Forderung 
der ARGE nach der Einrichtung von „Schwer-
punkt-Ermittlungsbehörden“ mit der Spezifikation 
Betrug im Gesundheits- und Pflegebereich? Wel-
che Maßnahmen sind nach Ansicht der Staatsre-
gierung zur Umsetzung dieser Forderung notwen-
dig, und welche Maßnahmen wird die Staatsregie-
rung hierzu selbst ergreifen? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 5)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 5)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Ich warte noch ein bisschen, damit das Er­

gebnis eindeutiger wird. – Das sind zunächst einmal alle Fraktionen. Herr Kollege Fel­

binger (fraktionslos) hebt zwar die Hand, aber ich muss ihn fragen, ob und welchem 

Fraktionsvotum er sich anschließen will. – Er lässt es also bleiben. Okay. – Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
135. Plenum, 26.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 5
zur 135. Vollsitzung am 26. Juni 2018


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/21548 vom 09.04.2018
	Plenarprotokoll Nr. 129 vom 10.04.2018
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/22828 des GP vom 07.06.2018
	Beschluss des Plenums 17/22917 vom 26.06.2018
	Plenarprotokoll Nr. 135 vom 26.06.2018

